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Wenn Sie Ihre Liquidation komfortabel verbessern möchten, sind wir nur  

einen Anruf entfernt. Denn die korrekte Anwendung der Ziffern ist für uns 

erst der Anfang. Werden Sie Kunde und profitieren auch Sie von unseren 

umfänglichen Services für Psychologen:

✓  Individuelle Leistungspakete ganz nach dem Bedarf Ihrer Praxis –  

auf Wunsch mit Sofortauszahlung und Übernahme des gerichtlichen  

Mahnverfahrens

✓  Zu einer transparenten Gebühr ohne versteckte Nebenkosten

✓  Mit persönlicher Betreuung durch Ansprechpartner in Ihrer Region

Wir wünschen Ihnen gutes  
Gelingen bei der Abrechnung

Haftungsausschluss:
Die Informationen, die sich auf Bestimmungen aus der Gebührenordnung beziehen, wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und  
zusammengestellt. Die AÄA übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen die AÄA, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Ihre Notizen



Die wichtigsten GOÄ-Abrechnungsziffern    in der Psychologie

Ziffer Leistung GOÄ 
1-fach 

800 Eingehende neurologische Untersuchung 11,37

801 Eingehende psychiatrische Untersuchung 14,57

804 Psychiatrische Behandlung durch eingehendes therapeutisches Gespräch 8,74

806
Psychiatrische Behandlung durch gezielte Exploration und  
eingehendes therapeutisches Gespräch, auch in akuter Konfliktsituation, 
Mindestdauer 20 Minuten

14,57

807

Erhebung einer biographischen psychiatrischen Anamnese bei Kindern  
oder Jugendlichen unter Einschaltung der Bezugs- und Kontaktpersonen  
mit schriftlicher Aufzeichnung, auch in mehreren Sitzungen
Die Leistung nach 807 ist im Behandlungsfall nur einmal berechnungsfähig

23,31

808 Einleitung oder Verlängerung der tiefenpsychologisch fundierten  
oder der analytischen Psychotherapie 23,31

812
Psychiatrische Notfallbehandlung bei Suizidversuch und anderer  
psychischer Dekompensation durch sofortige Intervention und eingehendes 
therapeutisches Gespräch

29,14

816 Neuropsychiatrische Behandlung eines Anfallkranken mit Kontrolle  
der Anfallaufzeichnung 10,49

817
Eingehende psychiatrische Beratung der Bezugsperson psychisch gestörter 
Kinder oder Jugendlicher anhand erhobener Befunde und Erläuterung 
geplanter therapeutischer Maßnahmen

10,49

833

Begleitung eines psychisch Kranken bei Überführung in die Klinik –  
einschl. Ausstellung der notwendigen Bescheinigungen – 
Verweilgebühren sind nach Ablauf einer halben Stunde zusätzlich  
berechenbar

16,61

835
Einmalige, nicht im zeitlichen Zusammenhang mit einer eingehenden 
Untersuchung durchgeführte Erhebung der Fremdanamnese über einen 
psychisch Kranken oder über ein verhaltensgestörtes Kind

3,73

845 Behandlung einer Einzelperson durch Hypnose 8,74

Ziffer Leistung GOÄ 
1-fach 

846 Übende Verfahren in Einzelbehandlung, Dauer mindestens 20 Minuten 8,74

847 Übende Verfahren in Gruppenbehandlung mit höchstens zwölf Teilnehmern, 
Dauer mindestens 20 Minuten, je Teilnehmer 2,62

849 Psychotherapeutische Behandlung bei psychoreaktiven, psychosomatischen 
oder neurotischen Störungen, Dauer mindestens 20 Minuten 13,41

855 Anwendung und Auswertung projektiver Testverfahren (z.B. Rorschach-Test, 
TAT) mit schriftlicher Aufzeichnung, insgesamt 42,08

856 Anwendung und Auswertung standardisierter Intelligenz- und Entwicklungs-
tests mit schriftlicher Aufzeichnung, insgesamt 21,04

857 Anwendung und Auswertung orientierender Testuntersuchungen, insgesamt 6,76

860

Erhebung einer biographischen Anamnese unter neurosenpsychologischen 
Gesichtspunkten mit schriftlicher Aufzeichnung zur Einleitung und  
Indikationsstellung bei tiefenpsychologisch fundierter und analytischer 
Psychotherapie, auch in mehreren Sitzungen
Die Nummer 860 ist im Behandlungsfall nur einmal berechnungsfähig. 
Neben der Leistung nach Nummer 860 sind die Leistungen nach Nummern 
807 und 835 nicht berechnungsfähig

53,62

861 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Einzelbehandlung,  
Dauer mindestens 50 Minuten 40,22

862
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Gruppenbehandlung  
mit einer Teilnehmerzahl von höchstens acht Personen, Dauer mindestens 
100 Minuten, je Teilnehmer

20,11

863 Analytische Psychotherapie, Einzelbehandlung,  
Dauer mindestens 50 Minuten 40,22

864
Analytische Psychotherapie, Gruppenbehandlung mit einer Teilnehmerzahl 
von höchstens acht Personen, Dauer mindestens 100 Minuten,  
je Teilnehmer

20,11

Ziffer Leistung GOÄ 
1-fach 

865 Besprechung mit dem nichtärztlichen Psychotherapeuten  
über die Fortsetzung der Behandlung 20,11

870
Verhaltenstherapie, Einzelbehandlung, Dauer mindestens 50 Minuten –  
gegebenenfalls Unterteilung in zwei Einheiten von jeweils mindestens  
25 Minuten

43,72

871

Verhaltenstherapie, Gruppenbehandlung mit einer Teilnehmerzahl von 
höchstens 8 Personen, Dauer mindestens 50 Minuten, je Teilnehmer
Bei einer Sitzungsdauer von mindestens 100 Minuten kann die Leistung 
nach Nummer 871 zweimal berechnet werden

8,74

885

Eingehende psychiatrische Untersuchung bei Kindern oder Jugendlichen 
unter auch mehrfacher Einschaltung der Bezugs- und / oder Kontakt-
person(en) unter Berücksichtigung familienmedizinischer und entwicklungs-
psychologischer Bezüge

29,14

886

Psychiatrische Behandlung bei Kindern und / oder Jugendlichen unter 
Einschaltung der Bezugs- und / oder Kontaktperson(en) unter Berücksichti-
gung familienmedizinischer und entwicklungspsychologischer Bezüge,  
Dauer mindestens 40 Minuten

40,80

887
Psychiatrische Behandlung in Gruppen bei Kindern und / oder Jugendlichen, 
Dauer mindestens 60 Minuten, bei einer Teilnehmerzahl von höchstens  
zehn Personen, je Teilnehmer

11,66


